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Tagesordnungspunkt  
Dringlichkeitsliste der Investitions- oder Investitionsfördermaßnahmen im Haushaltsjahr 2012 

Beschlussvorschlag  
Die Dringlichkeitsliste der Investitions- oder Investitionsfördermaßnahmen im Haushaltsjahr 
2012 wird in der vorgelegten Fassung (Anlage 1) beschlossen. 

 
Sachverhalt/Rechtslage/Begründung  
Gemäß den Vorschriften des „ 82 GO NRW (vorläufige Haushaltsführung) in Verbindung mit dem 
Leitfaden des Innenministeriums NRW „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“  
unterliegt die Aufnahme von Krediten für Investitionen und damit der Beginn neuer 
Investitionsmaßnahmen oder neuer Investitionsförderungsmaßnahmen in Gemeinden mit 
vorläufiger Haushaltswirtschaft ausnahmslos der Zustimmung der Kommunalaufsicht.  
 
Eine Genehmigung setzt voraus, dass die Gemeinden dem Antrag auf Genehmigung eine nach 
Dringlichkeit geordnete Aufstellung der vorgesehenen unaufschiebbaren Investitionen beifügen. 
 
Die Aufstellung der Prioritätenliste erfolgt in der Verantwortung der Kommune nach einem 
vorgeschriebenen Muster.  Die Prioritätenliste ist zu unterteilen in einen  
• Bereich A mit voll rentierlichen Investitionsmaßnahmen (kostenrechnende Einrichtungen)  
   und in einen  
• Bereich B mit - teilweise - oder vollständig unrentierlichen Investitionsmaßnahmen / 

Investitionsfördermaßnahmen. 
 
Die ganz oder teilweise unrentierlichen Investitionsmaßnahmen oder 
Investitionsfördermaßnahmen des Bereichs B sind in drei Kategorien zu unterteilen und 
innerhalb der Unterteilung zu ordnen. Diese Kategorien geben eine Rangfolge der 
„Unabweisbarkeit“ und „Unaufschiebbarkeit“ von Investitionszahlungen wieder. Dabei sind die 
Wirkungen für die künftige Haushalts- und Finanzwirtschaft, die betriebswirtschaftlichen 
Folgekosten und die Auswirkungen auf die Entwicklung der Ertragslage und die 
Eigenkapitalausstattung der Gemeinde zu berücksichtigen.  
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Für die Aufstellung Dringlichkeitsliste B gelten folgende Kategorien: 
 
 Kategorie 1: Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen, die im Rahmen der Erfüllung gesetz-
licher Pflichtaufgaben notwendig sind (gesetzliche Verpflichtungen, aus denen sich der Zwang 
zum Handeln ergibt, z.B.: Verkehrssicherungsmaßnahmen, Schulbau).  
 
Kategorie 2: Auszahlungen für dringend notwendige Investitionsmaßnahmen zum Erhalt und 
zur Sicherung der kommunalen Vermögenssubstanz, wenn ein Verzicht oder ein zeitlicher 
Aufschub eindeutig unwirtschaftlich wäre.  
 
Kategorie 3: Weitere Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen, für die Fördermittel der EU, des 
Bundes oder des Landes bewilligt wurden oder sicher ist, dass sie bewilligt werden.  

Der jahresbezogene, investive Anteil zweckgebundener Zuwendungen wird in der Dringlich-
keitsliste B entlastend abgezogen und der verbleibende Eigenanteil der Gemeinde angerechnet. 
Bei neuen Maßnahmen ist zu prüfen, ob in künftigen Haushaltsjahren entstehende Finan-
zierungsraten (Eigenanteil) darstellbar sind, ohne den genehmigungsfähigen Kreditaufnahme-
rahmen offensichtlich zu überschreiten.  

Die Aufstellung der Dringlichkeitslisten erfolgt in Verantwortung der Gemeinde. Sie kann je 
nach der Aufgabenzuordnung eigene Prioritäten setzen. Aus der Reihenfolge der aufgeführten 
Maßnahmen ergibt sich die von der Gemeinde gewünschte Priorisierung. Dabei hat die 
Gemeinde unter Berücksichtigung der Kategorien in der Dringlichkeitsliste B einen eigenen 
Beurteilungs- und Entscheidungsspielraum, bei dem aber vorrangige rechtliche Pflichten 
(Verkehrssicherungspflichten, Erfüllung von Auftragsangelegenheiten) und gesetzlich pflichtige 
Maßnahmen (gesetzliche Pflichtaufgaben) zu beachten sind. Die von der Gemeinde gewählte 
Reihenfolge/Priorisierung muss die objektive Notwendigkeit berücksichtigen.  

Die als Anlage beigefügte Dringlichkeitsliste beinhaltet sowohl die Investitionen der 
Kernverwaltung als auch des Kommunalbetriebs Voerde. 

 
 
S p i t z e r 
 
Anlage: Dringlichkeitsliste 
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